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Beilage zu Nr . 28 der Karlsruher Zeitung .
Sonntag , 2 . Februar L8- 2 .

Badischer Landtag .

Karlsruhe , 31 . Jan . 22 . öffentliche Sitzung der Ersten
Kammer , unter Vorsitz des Präsidenten Oberhofrichter
Obkircher .

Am Regierungstisch : Justizministerial - Präsident vr .
Grimm » Ministerialrath ur. Bingner , Ministerialrath
». Neubrvnn .

Bon der Zweiten Kammer find Mitteilungen eingekom-
men , daß die GesetzcSentwürfe „das Forst -Strafrecht und
Forst- Strafverfahren" betreffend und „ die Ablösung der auf
Privatrechts-Titel beruhenden Verpflichtungen zum Lau und
zur Unterhaltung von Schulhäusern , sowie zur Anschaffung
von Gegenständen zum Schulgebrauch " betreffend von der
Zweiten Kammer angenommen worden feien .

Bom Sekretariat wird der Einlauf einer Petition
der Handelskammer in Rastatt , das „Erwirbsteuer- Gesetz »
betreffend, angezeigt.

Auf der Tagesordnung steht die Berathung der von Kreis«
und Hofgerichts - Dircktor v . Hillern und Hofrath Ilr .
Be Hag Hel erstatteten Berichte der Justizkommisston über
den Entwurf eines Gesetzes die Einführung der Reichs -
Justizgefetze im Großherzvgthum Baden betreffend.

Nach Eröffnung der allgemeinen Diskussion ergreift zu¬
nächst das Wort

Geheimerath Renaud : Durchlauchtigste , hochgeehrteste
Herren ! Wenn ich hier das Wort ergreife, so geschieht es
zunächst, um meine künftige Abstimmung über die Gesammt -
Vorlage zu motivuen . Ich werde für dieselbe stimmen,
gleichgiltig, ob sie in diesem hohen Hause noch Abänderungen
erfahren , oder in der Gestalt zur Abstimmung gebracht werden
sollte, welche sie durch Ihre Justizkommission erhalten hat.

Ich werde um deßwillcn für die Vorlage stimmen , weil
- aS Inkrafttreten der Reichs -Justizgefetze nahe bevorsteht und
landesgesetzliche Bestimmungen zu deren Einführung unent¬
behrlich sind , andererseits aber Abändcrungsanträge von
Irgend einer Erheblichkeit , von größerer Tragweite keine Aus¬
sicht auf Erfolg haben würden .

Dagegen wünsche ich vor diesem hohen Hause zu konsta-
Liren , daß meine Zustimmung zur Vorlage nur durch die
angedcudeten Gründe veranlaßt sein wird. In dem von
mir auszusprrchmden „Ja " bitte ich kein Einverständniß
meinerseits mit Form und Inhalt des Entwurfs finden zu
wollen.

Ich halte die Vorlage für eine verfehlte, sowohl ihrer ge-
sammtrn Anlage nach, wie auch deßhatb, weil sie von einem
Prinzipe ausgeht , welches für einen wesentlichen Theil des
Entwurfs maßgebend ist , meiner Ansicht nach aber als un¬
richtig erscheint .

Vorerst ist es meines Erachtens ein Fehlgriff, das Ge¬
richtsverfassungs - Gesetz, die Civil- und Strafprozeß-Ordnung
und die Konkarsordnung , also Gesetze, welche die verschieden¬
sten Rechts gebiete regeln , durch ein Landes gesetz einführen
zu wollen. Es ist aber ein weiterer Mißgriff , in dieseseine Gesetz noch anderweitige Bestimmungen aufzunehmen ,
bei welchen es sich um die Einführung der Reichs-Justiz¬
gesetze nicht handelt ; ich führe beispielsweise die Regelung
der Zwangsvollstreckung in Liegenschaften an , welche das
Reichsrecht der LandeSgesetzgebuug überläßt. .— Die Vorlage
befolgt schon in dieser zweifachen Richtung eine Methode ,
welche von derjenigen aller größeren deutschen Staaten, wie
Preußen, Bayern, K. Sachsen , dann aber auch anderer , wie
z. B . Hessen und Koburg -Gotha abweicht.

In diesen verschiedenen Staaten hat man nicht daran ge¬
dacht, die sämmtlichen Reichs-Justizgefetze durch ein Landes¬
gesetz einzuführen, und in Preußen insbesondere ist eine eigene
Vorlage über die Zwangsvollstreckung in Liegenschaften in
Aussicht genommen.

Die Nachtheile deS hier eingeschlagenen Weges find klar.
Wir werden ein Einführuagsgesetz haben, welches das

DtSparateste zusammenfaßt und z. B . neben Bestimmungen
über Gerichtsverfassung und bürgerliche Rechtspflege solche
über Vorzugs- und Unterpfandsrechte , dann aber auch An¬
ordnungen über Hundslaxen enthält.

Daß ein solches Gesetz als ein unschönes sich darstellt ,
ist ein verhältnißmäßig geringes Uebel. Allein es hat die
Angeschlagene Methode noch andere Nachtheile im Gefolge
gehabt. Dieselbe trägt die Schuld daran, daß die zur Ein¬
führung der deutschen Gerichtsverfassung nothwendigen ge¬
setzlichen Anordnungen bis jetzt noch keine Sanktion erhalten
konnten und daß wegen dieses letzteren Umstandes dermalen
noch das Budget der künftigen Justizverwaltung im Grvß-
herzogthum nicht festgestellt ist . Hiermit steht es aber im
Zusammenhänge , wenn jetzt noch Unsicherst über den Sitz
der einzelnen Amts- und Landgerichte besteht und wenn die
im Amte befindlichen Richter noch immer keine Ahnung
über ihre künftige Stellung, ihre Versetzung, ihre Pensioni-
rung haben können, — eine Ungewißheit, die überall peinlich
empfunden wird.

DaS die verschiedensten Materien zusammenfaffende Ein-
sühruugSgesetz leidet aber in Folge hiervon an einem Man¬
gel an Uebersichtlichkeit .

So sind zwar in einem eigenen Paragraph zahlreiche
Laudrechts - SStze ausgeführt , welche kraft der Reichs -Justiz-
gesetzr ihre Geltung verlieren sollen , und daneben viele an¬
dere, hinsichtlich welcher mehr oder wenig tiefgreifende Aen-
deruugen vorgeschlagen werden. Dessen ungeachtet kommen
weitere Derogationserklärungen und Abänderungsvorschlägein einer Reihe anderer Paragraphen , an dm verschiedensten

Stellen des Entwurfs vor. Ein solches Gesetz ist kein über¬
sichtliches , es ist nicht handlich für den Amtsrichter, auf
welchen man sonst so viele Rücksicht genommen hat.Dies führt mich zur sog . DervgationSfrage, welche ich
hier wohl berühren darf, da sic von präjudizieller Bedeutung
für die Form und Inhalt eines größeren Theils der Vor¬
lage ist.

Ich will auch hier, Durch!., hochgeehrteste Herren, konsta-
tiren , daß ich für die Vorlage stimmen werde , obwohl ichdas System, welches die Majorität Ihrer Justizkommisston ,
d . h Ihre Kommission mit meiner alleinigen Ausnahme,
nach dem Vorgänge der Zweiten Kammer adoptirt hat, nachwie vor für ein unrichtiges , ja unheilbringendes erachte.

Die eingehenden, gründlichen Verhandlungen Ihrer Kom¬
mission haben mich in der Ansicht , die ich von Anfang an
in der sog. Dersgationsfrage vertreten habe , nicht wankend
gemacht ; sie würden mich in meiner Ueberzeugung bestärkt
haben, hätte ich einer Bestärkung bedurft.

Die Gründe für dm von mir vertretenen Standpunkt ,
welche ich in dem Gutachten , welches den Mitgliedern dieses
hohen Hauses mitgetheilt worden ist, kurz skizzirt habe, will
ich weder wiederholen, noch näher ausführcn. Dagegen muß
ich erklären, daß ich nach wie' vor eine vollständige gesetzliche
Spezifikation aller Landrechts- Stücke , die . durch die Reichs -
Justizgefetze in Wegfall kommen , sowie eine Formulirungaller der Aenderungen , welche das Reichsrecht hinsichtlich
anderer Bestimmungen des Landrechts erfordert , für eine
dermalen unlösbare Aufgabe erachte ; für eine Arbeit , die
dermalen eine unmögliche in dem Sinne ist , daß sie
nicht mit der Sicherheit und Vollständigkeit durchgesührt
werden kann, wie dies allein meiner Auffassung zufolge füreinen Gesetzgeber sich eignet. — Nach wie vor halte ich
ferner an der Ansicht fest, daß eine solche Arbeit vom Ge¬
setzgeber ohne Noth unternommen wird, d . h. ohne daß
er dazu gegenüber dem Reiche oder dem engeren Vaterlands
verpflichtet wäre , und daß deßhalb die nur unvollkommen
durchzuführcnde Arbeit besser unterbliebe ; wie sie denn auch
von keinem der Staaten, in deren Gebieten der Ovcls civil
gilt, übernommen ist.

Deßhalb aber, weil die Arbeit nach meiner Ausfassung
ohne Noth übernommen wird , während sie andererseits
nicht mit der Sicherheit und Vollkommenheit vollsührt wer¬
den kann , die man beim Gesetzgeber erwarten , ja von ihm
verlangen darf, bin ich der entschiedenen Meinung , sie würde
bester unterbleiben.

Und ich stehe aus diesem Standpunktenicht allein, Durch,
lauchtigste, hochgeehrteste Herren , die Meinung , die ich ver¬
trete, ist oder war doch die der Großh . Regierung; sie ist
diejenige aller übrigen deutschen Regierungen , in deren Ge¬
bieten der coäc civil gilt ; sie ist die Ansicht einer Reihe von
Juristen , welche in Wissenschaft und Praxis hoch stehen .

Die sog . Derogationsarbeit wird nach meiner Ueberzeu¬
gung ohne Noth durch den Gesetzgeber übernommen . Ich
habe dies in meinem Gutachten näher begründet.

Dagegen habe ich in diesem Gutachten nirgends gesagt,es habe sich die Justizkommmisston der ZweitenKammer ohne Noth der Dero gationsarbeit
unterzogen .

Und doch ist mir dies in der Sitzung der Zweiten Käm¬
met vom 6 . Dezember v . I . von dem Herrn Berichterstatter
des anderen Hauses vorgeworfen worden , d. h. am Tage
nach der Erklärung , welche ich diesem hohen Hause abzugeben
die Ehre gehabt hatte , einer Erklärung , die dem Herrn Re¬
ferenten der Justizkommission des anderen Hauses wohlbe¬kannt war, da er in seiner Rede darauf Bezug nahm und
die wohl zu einiger Vorsicht hinsichtlich neuer Borwürfe hätte
mahnen dürfen.

Gestatten Sie mir daher, Durchlauchtigste, hochgeehrteste
Herren, zu konstatiren, daß ich nirgends die Nothwendigkcitder Arbeit der Justizkommisston der Zweiten Kammer in
Abrede gestellt , wohl aber ausdrücklich auch von meinem Stand¬
punkte aus deren Nützlichkeit anerkannt habe , indem sie aufs
evidenteste beweise , wie wenig spruchreif dermalen die Sache
sei, in welcher jetzt schon definitiv erkannt werden solle.

Zum zweiten Male liegt hier also ein Mißverständniß
vor, welches auf der mir unbegreiflichen Jdentifizirung der
Justizkommisston der Zweiten Kammer mit dem Gesetzgeber
beruht.

Dieses Mißverständniß hat allerdings dem Hm . Bericht¬
erstatter der Zweiten Kamweo die Wendung ermöglicht,mein Gutachten sei es , welches ohne Noth ge¬
schrieben worden sei.

Verstehe ich den Vorwurf recht , so ist der Ausdruck
„ohne Noth « wohl in der etwas ungewöhnlichen Beden -
tung von „ohne Nutzen" gebraucht. Auch bezieht sich der
Borwurf kaum auf das Schreiben des Gutachtens , son¬dern aus den Druck und die Bertheilung des letzteren unter
die Mitglieder beider Häuser .

Wie ich aber die Arbeit auf den wiederholten Wunsch des
Hrn . Justizministers schrieb, so war ich es nicht , wel¬
cher den Druck und die Bertheilung derselbenveranlaßte . Beides geschah auf Anordnung des Hrn.
Präsidenten des Großh . Justizministeriums. Ist demnach
der Borwurf des Hrn . Berichterstatters begründet , so triffter den Hrn . Justizminister, der eine unnütze Arbeit hat
drucken und vertheilen lassen .

Im Wei ereu werde ich mich, Durchlauchtigste, hochgeehr¬
test - Herren . an der Diskussion nicht betheiligen, wie Man¬
ches ich auch in der Spezialdcbatte zu sagen hätte. Ich

werde schweigen , um mich ferneren Mißverständnissen nichtauszusetzcn, und zu nothgedrungenm Berichtigungen IhreGeduld nicht von Neuem in Anspruch nehmen zu müssen.Ich brauche nicht zu erklären, daß cs nicht Mißverständnissein diesem hohen Hause sind , die ich befürchte .Kreis- und Hosgerichts -Direkcor v . Hillern : Es istüber die Derogationsfrage bereits so viel verhandelt worden ,daß es kaum möglich ist, etwas Neues zu sogen . Für beide
Ansichten , die der ausdrücklichen Derogation wie der still¬schweigenden, lassen sich gewichtige Gründe anführen . Ichhabe mich daher niemals für die eine oder andere Ansichtechauffiren können. Es kommt schließlich Alles darauf an ,ob die Kräfte , die sich der Aufgabe der ausdrücklichen Dero¬gation unterzogen haben, zureichend waren , diese Arbeit zuvollführen oder nicht ; hierüber wird der Erfolg entscheiden .Wir können selbstverständlich diesen Erfolg nicht abwarten,wir muffen uns schlüssig machen , ob wir den Weg der aus¬

drücklichen Derogation durch die Gesetzgebung betreten, oderob wir der anderen Ansicht beipflichten wollen, die derogic-ten landrechtlichcn Bestimmungen nicht zu sprzialisiren, son¬dern die Feststellung des Verhältnisses der Reichs -Justizgesetzezum Landrechte der Wissenschaft und Rechtsprechung zu über¬
lassen.

Die Bedenken, die gegen die ausdrückliche Derogation er¬
hoben worden sind , liegen nicht nach der Seite der Reichs -
gesetzgebung hin. Diese wird ihre Anwendung sich sichern,mag ausdrücklich derogirt werden oder nicht; sie beziehen sichvielmehr auf das Landrccht und gründen sich auf die Be¬
fürchtung, daß map bei der Bereinigung des Textes des
Landrechtes entferne, was die Reichsgesctzgcbung nicht ange¬tastet hat. Man unterstelle z. B. die Möglichkeit, daß manin dem Glaube «, eine prozessuale Bestimmung zu beseitigen,eine Bestimmung treffe, welche zugleich einen materiellen Ge¬halt hat , oder daß man mit einem durch die Reichsgcsetz-gebung betroffenen Grundsatz Bestimmungen abrogire, welchein Wirklichkeit einem andern Grundsätze entfließen, oder daßman grundsätzliche Bestimmungen entferne , welchen nacheiner Richtung allerdings derogirt ist, welche aber nacheiner andern Richtung noch ihre Geltung zu behalten hätten,weil sie besonderen Bestimmungen zur Grundlage dienenoder für die Auslegung ntzthig sind.

Niemand wird läuznen können , daß diese Bedenken im
Hinblick darauf, daß die Tragweite der Reichs-Justizgesetzesich in der Praxis noch nicht zu erkennen gegeben , daß es
sich bei der ausdrücklichen Derogation um Fragen handelt,die erst jetzt in einer früher nicht gekannten Bedeutung auf¬tauchen und die Zeit für diese schwierige legislatorische Ar¬beit eine verhältnißmäßig sehr kurze war , ihre volle Berech¬tigung haben. Es wird daher auch der Großh . Regierungnicht zum Vorwurf gereichen , daß sie die auch von andernStaaten grthrilten Bedenken nicht ohne Weiteres von sichgewiesen hat.

Ich habe mich trotz dieser Bedenken der Ansicht
'
zugewen¬det, welche die ausdrückliche Derogation für das Richtigerehält, und zwar theils aus politischen , theils aus sachlichenGründen — aus politischen Gründen , weil ich eS geradezufür verhängnißooll erachten würde, wen » in letzter Stundebezüglich eines Gesetzes , dessen baldiges Zustandekommen er¬folgen muß , noch ein Konflikt zwischen den beiden Kammern

entstünde — aus sachlichen, weil ich von folgenden Erwä¬gungen ausging : Wenn auch die Reichsgesetzgcbung beiSchaffung der Civilpcozcß- und Konkursordnung die großenCivilgejctzbücher Deutschlands nicht vollständig außer Augegelassen hat , so hat sie doch nicht bis zu dem Maße daraufRücksicht nehmen können , daß sie sich alle Konsequenzen ihrerThätigkeit vergegenwärtigte und mit Rücksicht darauf ihreDispositionen traf.
Eine solche RückfichtSnahme wäre schon wegen der Ver¬

schiedenheit der einzelnen Gesetzbücher nicht möglich gewesen .So schlägt z. B das Prinzip der freien Beweiswürdigungdem preußischen Landrecht kaum eine Wunde, da dieses in
ausgedehnter Weise Formvorschriste» besitzt, während eSden cnäs civil mit seinen Beweisbeschränkungen in seineminnersten Lebensnerv trifft. Wenn dies nun mehr oder
weniger rücksichtslos geschieht, so erscheinen dieser großen
zerstörenden Wirkung gegenüber etwaige kleine Mißgriffein den Konsequenzen , die etwaige irrtümliche Beseitigungeiniger weiterer Fäden deS Gewebes, welche nach einer Seitenoch mit diesem im Zusammenhang belassen werden könnten,doch nur von untergeordneter Bedeutung, bei vorsichtigerBeschränkung in der Aushebung zweifelhafter Landrechts-Sätze .vermeidbar und schlimmsten Falls auch einer Korrektur durcheine spätere Novelle fähig. Ich erwarte aber auch von einerim Zusammenhang vorgenommenen, von gleichen Prinzipienausgehenden legislatorischen Arbeit, welche sich über das ganzeLandrecht verbreitet und von hierzu befähigten Männern vor-
genommen wird , ein im Ganzen richtigeres Ergebniß alsvon einer Rechtsprechung , welche sich jeweils nur über dieeine oder andere Frage in verhältnißmäßig kurzer Zeit zuentscheiden hat.

Von einer wissenschaftlichen Erörterung des Verhältnissesder ReichSgesctzgebung zum Loäc civil verspreche ich mirkeine großen Früchte ; der Li-äs civil ist dem Untergang ge¬weiht ; in wenigen Jahren wird ein neues Civil-Gesetzbuchfür das Deutsche Reich erstehen. Welche Autoritäten wer¬den sich noch mit der wissenschaftlichen Erörterung solcherFragen befassen? Höchstens rer eine oder andere Praktiker,welcher die Rcchtssprüche zusammenfaßt und mit RedaktionS-
notrn versieht. Dazu kommt, daß der Zeitraum , während



dessen unser Landrecht noch Geltung hat , ein so kurzer ist ,
daß innerhalb desselben es kaum möglich ist, dieses Berhält -

niß auf diesem Wege sestzustellen . Wmn wir am Ende der

Periode angelangt sind , werden wir vielleicht einigermaßen

Licht bekommen , während dieser Periode aber eine RechtS -

unficherheit eintreten . welche beklageuswerthr , große Opfer
a« Zeit , Arbeitskraft und Geld erfordernde , die schließlich««

etwaigen Bortheile mindestens aufwiegende RcchtSunsicherheit
herrschen .

Schließlich glaube ich , daß unsere Arbeit nicht verloren

sein wird , auch nicht für die Staaten mit französischem
Recht , welche die ausdrückliche Derogation nicht beschlossen

haben . Auch in Rhcinpreußen , in Rheinhessen und in der

Rheinpfalz wird der in Verlegenheit befindliche Richter mit

Befriedigung , ja mit Begierde nach dieser legislatorischen
Arbeit greifen und ich verspreche mir davon eine Wirkung ,
von der man gerade das Gegentheil behauptet hat , nämlich die

Wirkung , daß die Rcchtsgemeinschaft mit jenen Ländern ge¬
rade dadurch begründet wird , indem unser Einführungsgesetz
auch für diese zum Leitfaden wird . Auf dem einen wie auf
dem andern Weg werden Nachtheile nicht zu vermeiden sein ,
welche sich an die verfrühte Einführung der Civilprozeß -

Ordnung ohne das deutsche Civilrecht knüpfen .
Es wird übrigens noch eine viel wichtigere Frage auf¬

tauchen , die wir jetzt nicht erörtern können , nämlich die Frage
der Revision unseres Landrechts . Für mich ist es zweifel¬
los , daß durch die Beseitigung der Beweisregeln unseres
Landrechts in Bälde eine Rechtsunsicherheit und Gefährdung
des Kredits eintreten wird . Dann wird die Frage an die

Gesetzgebung herantretrn , in welcher Weise , etwa durch Schaf¬

fung von Formvorschriften , diesem Nachtheil abgeholfen wer¬
den kann .

Hummel will als Laie seine Ansicht über die heute

mehrfach berührte Derogationsfrage kurz aussprechen , da er

sich in diesem Gegenstand mit den von . der Kommission ge¬
faßten Beschlüssen nicht in Uebereinstimmung befindet . Er

habe cS für die Aufgabe eines jeden Mitgliedes dieses Hau¬
se- , auch des Nichtjuristen , angesehen , sich über die wichtigsten

Fragen dieses Gesetzes möglichst Aufklärung zu verschaffen .
Er sei nun seinerseits nach Prüfung der Aussprüche wissen¬
schaftlicher und praktischer Autoritäten und der Motive zu den

EinführungSgesetzen der anderen Staaten französischen Rechts ,
Rheinpreußen , Hessen , Rheinbayern , Elsaß - Lothringen , zu der

Ueberzeugung gekommen , daß es nicht geboten sei, in der

Derogationsfrage die Rechtsgemeinschaft mit diesen Ländern ,
welche sich sämmtlich für die entgegengesetzte Methode ent¬

schieden hätten , zu verlassen und einen besonderen Weg ein¬

zuschlagen . Dabei wolle er durchaus nicht verkennen , daß
nicht auch Zweckmäßigkeitsgründe für die ausdrückliche
Derogation angeführt werden könnten ; allein überwiegende
Gründe und vornehmlich der Umstand , daß sich das ganze
Gebiet der Abänderungen nicht übersehen lasse , bestimmten
ihn , die andere Methode , wonach die Klarstellung des Ver¬

hältnisses von Rcichsrecht und Landrecht der Rechtsprechung
überlassen bleiben sollte , für die richtigere anzusehen . Daß
in letzterem Falle größere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit
des Einzelnen gemacht werden müßten , lasse sich nicht be¬

streiten ; es hätten diese Schwierigkeiten aber nach Ansicht
des Redners durch Herausgabe eines vom Justizministe¬
rium ausgearbeiteten Kommentars gemindert werden können .

Obwohl kein Zweifel darüber sei , daß nach Sachlage das

Haus heute ohne Ausnahme den KommisfionSanträgen zu¬
stimmen werde , habe er sich doch hier aussprechen wollen , um

zu zeigen , daß auch unter den Laien Solche sich befinden ,
welche in dieser Frage der entgegengesetzten Anschau¬
ung huldigen .

Ministerialpräsident vr . Grimm : Durch die bisher ge¬
haltenen Reden ziehe der Grundgedanke einheitlich hindurch ,
daß in dem jetzigen Stadium der Sache die Derogationsfrage
nicht als eine für das Zustandekommen des Gesetzes ent -

scheidende angesehen werden dürfe . Geh . Rath Renaud habe
ausgesprochen , er erkenne an , daß die zwingende Nothwen -

digkeit des Zustandekommens des Einführungsgesetzes vor¬

liege , weßhalb er für dasselbe stimmen werde ; Direktor
v. Hillern habe als zwingendes politisches Moment die Er¬

zielung einer Uebereinstimmung mit der Anschauung des
andern Hauses befürwortet und der Herr Abg . Hummel
habe betont , er müsse anerkennen , daß bei der Lage , wie sie
sie oorfand , die Kommission der Ersten Kammer einen an -

der » Weg als dev betretenen nicht habe einschlagen können .
Sn diese drei - Aussprüche anknüpfend , stehe Redner nicht
an , nunmehr auch Namens der Großh . Regierung aus -

zusprechen , daß auch sie die Ansicht theile , eS dürfe das Zu -

standekommen des Gesetzes nicht davon abhängig gemacht
werden , daß sich die beiden andern Faktoren auf den Stand -

Punkt stellen , welchen die Regierung bei der ursprünglichen
Ausarbeitung der Vorlage eingenommen habe und welcher
Weg prinzipiell vom Redner auch jetzt noch als der richtigere
aneüannt werde . Nichtsdestoweniger müsse die Großh . Re¬

gierung mit der Thatsache rechnen , daß das andere Haus
sich fast einstimmig auf einm andern Standpunkt gestellt
habe , und daß die Kommission der hohen Ersten Kammer

nach sorgsamer eingehender Erwägung ebenfalls diesen Stand¬
punkt eingenommen habe ; darin müsse für die Großh . Re¬
gierung gewissermaßen der Wille des Landes erkannt wer -
den , daß eben dieser Weg im Interesse der Rechtssicherheit
« ingehaltm werden solle , und angesichts dieses Momentes
glaube er keinen weiteren Widerspruch erhebm zu sollen . In
dem prinzipiellen Theil könne man seine Ansicht fcsthalten ,
aber höher stehe der Großh . Regierung das Interesse des
Landes an dem Zustandekommen der Gesetze. Besonders
aus einem so bedeutsamen Gebiete wie hier , wo es sich um
«ine gänzliche Neugestaltung des bisherigen RechtSzustandeS
handle , sei es denkbar möglich und nothwendig , daß verschie¬
dene Meinungen lange mit einander im Kampfe lägen , es

spiele sich rbm hier im Kleinen ab , was man bei den Fak¬
toren der Reichsgesetzgebung im Großen gesehen habe , wo j
vor zwei Jahren das deutsche Volk besorgte , es werde einiger !

allerdings großm Prinzipiensragen wegen dieses große Werk

in Trümmer gehen ; endlich aber sei durch beiderseitiges Ent¬

gegenkommen ein Kompromiß erzielt worden , welcher das
Werk gerettet hatte , wodurch das nationale , einheitliche
Recht geschaffen worden sei.

Redner ist der Ansicht , daß jene Erwägungen , die dort zu
einer schließlichen Vereinigung führten , auch hier in verstärk¬
tem Maße zutreffend seien , da das Reichsgesetz einmal am
1 . Oktober 1879 in Kraft tritt , wozu man unbedingt ein

EinführungSgesetz haben müsse ; es sei daher wohl in Aller

Interesse gelegen , wenn die Großh . Regierung auf ihrem ,
wie sie jetzt noch glaube , theoretisch wohlbegründeten , auf wissen¬
schaftlichen Anschauungen bafirten Standpunkt nicht beharre .
Dieser Entschluß werde der Großh . Regierung durch die
überaus sorgfältigen , eingehenden , allseitigen , umfassenden Er -

örterungen , welche in der Kommission dieses hohen Hauses
stattgesunden haben , ohnedem sehr erleichtert ; Redner erblicke
in den Arbeiten der Kommission gewissermaßen die letzte sei -
lende , bessernde Hand , die ans Werk gelegt worden sei , die
das Werk , soweit es nach menschlicher Berechnung erreichbar ,
dem im gegenwärtigen Momente möglichen Grade der Voll -

endung zugeführt hätten . So seien in einer Reihe von
Punkten die Bedenken , welche die Beschlüsse des anderen

Hauses bei der Großh . Regierung hervorgerufen hätten , be¬
seitigt worden , wie denn kein Gebiet in der großen RechtS -
materie sei , welches nicht durch abändernde Beschlüsse der
Kommission gewonnen habe , was Redner näher auSsührt ,
indem er aus die Beschlüsse der Kommission Bezug nimmt ,
die beispielsweise zum Personenrecht in der Lehre vom Be¬
weis der Eheschließung und der Kindschaft , zum Sachenrecht
hinsichtlich des Besitzes und hinsichtlich der gesetzlichen Grund¬
dienstbarkeiten , Scheidcmauern u . s. w . , sodann zum Obliga -
tionenrccht , z. B . hinsichtlich des Grundsatzes des eoäe für
Fortdauer der Pachtverträge gegenüber dem Käufer des
Grundstücks und zu vielen anderen Sätzen getroffen worden
seien . Redner hofft , baß hierin das andere Haus Verbesse¬
rungen erblicken und solchen gern zustimmen wird .

Der Umstand , daß solche legislatorische Controversen , wie
die Derogationsfrage , neu auftauchten auf einem so uralten
Boden wie . dem des Privatrechtes , sei auf die Gründung des
Deutschen Reiches zurückzuführen , welches ein neues Prin¬
zip geschaffen habe . Viele Jahrhunderte hindurch habe aus
deutschem Boden das umgekehrte Prinzip , daß das Landes¬
recht das Reichsrecht breche, gegolten , jetzt sei in Art . 2 der
Reichsverfaflung das gerade umgekehrte Prinzip aufgestellt
worden , das Prinzip nämlich , daß das Reichsrecht dem
Landesrechte vorgehe . Diese Norm existire noch nicht ein

Jahrzehnt und die Konsequenzen derselben könnten nicht so¬
fort einheitlich gezogen werden , sondern würden in dem einen
Lande so , in dem andern anders aufgefaßt . Daraus erkläre

sich die große Meinungsverschiedenheit .
Redner möchte noch einige andere Punkte , die außerhalb

dieser Frage stünden , zur Sprache bringen . Bon einem der

Herren Redner sei geltend gemacht worden , es wäre wün -
schenswerther , statt nur ein Landesgesetz aufzustellen , den
Stoff in verschiedene Ein - oder AuSführungSgesetze zu zer¬
legen . Richtig sei nun allerdings , daß in verschiedenen
Staaten der letztere Weg eingeschlagen worden sei, aber wohl
hauptsächlich deßhalb , weil dieselben nicht in der Lage gewe¬
sen seien , alle Vorlagen auf einmal ausarbeiten zu lassen ,
so z. B . legte man in Preußen das Einführungsgesetz zum
Gerichtsverfassungs - Gesetz ein Jahr früher vor , weil man
noch eine größere Anzahl von Gerichtsgebäuden dort zu er¬
richten hat . ES sei dies überhaupt nur eine äußere Frage ,
ob für jeden Stoss ein besonderes Einführungsgesetz gemacht
werde , oder ob alle Stoffe , in besondere Abschnitte geschie¬
den , in ein Gesetz gekleidet würden .

Wenn angeführt wurde , daß nach dem Vorgang anderer
Staaten die Spezialmaterie der Liegenschafts -Zwangsvoll¬
streckung in diesem Einführungsgesetz nicht hätte Aufnahme ,
finden sollen , sondern , wie man es in Preußen beabsichtige ,
der Weg der Aufstellung eines besondrrn Gesetzes besser ge¬
wesen wäre , so möchte Redner darauf aufmerksam machen ,
daß die Regiemngsvorlage einfach sage , „ die betreffenden
Titel der badischen bürgerlichen Prozeßordnung gelten fort " .
Dies sei ein einziger Paragraph gewesen ; das andere Haus
habe aber aus praktischen Gründen , um dem Richter ein
Gesetz in die Hand zu geben , das Alles in sich schließe,
Veranlassung genommen , einen ganzen Titel aus der bür¬
gerlichen Prozeßordnung in das Einführungsgesetz hinüber -

zunehmen . Die Großh . Regierung habe den Abdruck im
Tenor des Gesetzes nicht für erforderlich gehaltm , sondern
geglaubt , daß hier durch eine Beilage geholfen werden könnte .

Wenn betont worden sei, daß ein Budget noch nicht vor¬
handen wäre , daß eine Unsicherheit bestehe bezüglich der Gc -
richtssitze sowie hinsichtlich der künftigen Bestimmung des
Richterpersonales , so müsse Redner bemerken , daß das Bud¬
get dem anderen Hause vorgelegt worden sei, nach welchem
die Zahl der Landgerichte wie bisher beibehalten werden soll,
zugleich aber beabsichtigt sei , die Zahl der Amtsgerichte um
3 zu vermehren . Was nun die Unsicherheit anbelange , in
der sich das Richterpersonal im Lande befinde , so sei richtig ,
daß bei einer so großen Umwälzung das Schicksal der ein¬
zelnen Personen des Richterstandes sehr wesentlich berührt
werde ; dies sei aber nicht nur bei uns , sondern auch in den
anderen deutschen Ländern , und dort theilweise in höherem
Grade als bei uns der Fall : hierzulande würden sich die
Verhältnisse nicht sehr ändern und soviel als möglich werde
man dir Richter an ihren Posten belassen . Selbstverständ¬
lich könne die Großh . Regierung so lange nicht zur Erledi¬
gung der Personen -Frage schreiten , so lange nicht mindestens
die Vorarbeiten , die im Wege der Gesetzgebung erstellt wer¬
den müßten , vollendet seien .

Geheimerath Knies gehört zu Denjenigen , welche den
AuSgang dieser Verhandlungen mit Freude begrüßen , und er
will daher nicht unterlassen , hier auszusprechen , daß er in
hohem Grade auch von dem materiellen AuSgang dieser
Frage befriedigt ist .

Was die Streitfrage bezüglich der ausdrücklichen oder
stillschweigenden Derogation des Landrechts anlange , so müsse

er anerkennen , daß gewichtige Gründe für die beiden An -
sichten , wie sie von den verschiedenen Rednern heute ver -
treten wurden , sprechen ; er für seine P -rson sei dazu ge¬
langt , die von der Kommission getroffene Wahl für die
zweckmäßigere zu halten .

Es könne ja zugegeben werden , daß eine vollkommene
Arbeit nicht geliefert werden könne . Allein deßhalb dürft
man noch nicht zu dem Entschluß kommen , ganz abzustehen
von dieser Arbeit ; denn es sei ein völlig unberechtigter
Grundsatz , daß man , wenn man da - Ganze nicht erreichen
kann , gar nichts thun will . Auch mit dieser unvollständigen
Arbeit werde man dem Lande einen großen Dienst erweisen ;
es werde dadurch einer großen RcchtSunsicherheit vorgebeugt
und viele Kosten vermieden , welche eine unausbleibliche Folge
dieser RcchtSunsicherheit sein müßten .

Redner wolle sich nicht weiter in Einzelheiten verliere » ,
da dies die anderen Redner auch nicht gethan hätten , könne
aber nicht umhin , einer politischen Pflicht zu gmügen . Es
sei heute wiederholt das Gutachten des Geheimeraths Rmaud
besprochen worden und heute sei mit Bestimmtheit behauptet
worden , daß für dessen Veröffentlichung durch den Druck ,
sowie für dessen Vertheilung an die Kammern der Präsident
des Ministeriums der Justiz die Verantwortlichkeit trage ,
lieber das , was in diesem Gutachten von anderer Seite be¬
anstandet worden sei , könne er sich hinwegsetzen , aber als
Mitglied einer politischen Köperschaft könne er nicht umhin ,
auf eine Stelle in diesem Gutachten zurückzukommen , welche
lautet :

„ Wir können es vdrerst nicht unterlassen , von neuem zu be¬
tonen , wie die Aufstellung eines solchen Verzeichnisses als eine
blose Rechtsbelehrung an sich nicht Aufgabe der Gesetzgebung
ist , und wie es insbesondere als ein Widerspruch sich dar¬
stellt , den Landesherrn mit Zustimmung der Stände be¬
schließen und verordnen zu lassen , was er nicht be¬
schließen , nicht verordnen kann .

Folgt nun hieraus , wenn man auch die Frage auf sich
beruhen läßt , ob eine derartige Richtung der Landesgesetz¬
gebung nicht überhaupt unstatthaft ist " u . s. w .

Wenn wirklich die Zumuthung gemacht wurde , den Lan -
desherrn etwas beschließen und verordnen zu lassen , was er
nicht beschließen und verordnen könne , so müsse Redner die
bestimmteste Erklärung abgeben , diesem Gesetze nicht zustim¬
men zu können , er habe aber diese Ueberzeugung nicht , halte
vielmehr diese Erklärung für eine irrige und glaube , daß es
ein durchaus gerechtfertigter Akt sei, hier auch die Mitwir¬
kung des Landesherrn eintreten zu lassen . Redner ist übri¬
gens der Ansicht , der Präsident des Ministeriums der Ju¬
stiz sei hierüber eine Erklärung schuldig .

Ministerialpräsident » r . Grimm : Er habe bereits bei
einer früheren Verhandlung in diesem Hause erklärt , daß das
eben erwähnte Gutachten durch den Wunsch der Großh . Re -
gierung , den Ausspruch einer Rechtsautorität über die
Derogationsfrage zu erhalten , veranlaßt wurde , und daß es
der Großh . Regierung von Wichtigkeit war , dieses Gutachten ,
welches ihre eigene Ansicht über die Derogationsfragc ver¬
trat , auch zur Kenntniß der übrigen gesetzgebenden Faktoren
zu bringen . Ungeachtet des Umstandes , daß die Vertheilung
des Gutachtens durch die Großh . Regierung erfolgte , bleibe
diese Arbeit immerhin ein Gutachten des Herrn Geheimerath
Renaud und die Großh . Regierung könne daher für einzelne
Aussprüche , welche in demselben niedergelegt sind , nicht ver¬
antwortlich gemacht werden .

Was die von Geheimerath Knies berührte Stelle des Gut¬
achtens anlange , so lege er dieselbe nicht in der Weise aus ,
wie der Herr Vorredner , sondern dahin , daß es sich legis -
latorisch aus diesen Erwägungen nicht empfehle , das durch
die Landesgesetzgebung zu ändern , was als Consequenz deS
Reichsgesetzes sich von selbst ändert .

Daß aber formell die Landesgesetzgebung berechtigt ist , in
dem Gebiete , welches ihr reich- gesetzlich überlassen bleibt , das
Geeignete vorzukehren , um das heimathliche Recht mit den
Bestimmungen des Reichsrechts in thunlichste Uebereinstim¬
mung zu setzen , habe die Großh . Regierung schon in den
Motiven zu dem vorliegenden GesetzeSentwurs anerkannt .

Geheimerath Renaud : Nachdem er wider seinen Willen
genöthigt worden , von Neuem an der Diskussion sich zu
betheiligen , erinnere er das Haus daran , wie er bei Ueber -
sendung seine- Gutachtens dem Hrn . Justizministerial - Prä -
sienten angeboten , wegen etwaiger formaler Aenderungen ,
die er für zweckmäßig erachten könnte , mit ihm in ' S Beneh¬
men zu treten ; wie derselbe aber zurückgrschriebrn , eS sei
dies nicht nöthig , indem er zugleich in den schmeichelhaftesten
Ausdrücken über die Arbeit sich aussprach . Hiernach habe
er, nachdem der Hr . Justizminister das Gutachten drucken
und unter die Mitglieder beider Häuser vertheilen ließ , for¬
melle Anstände , welche wider dasselbe erhoben werden sollten ,
nicht zu vertreten , während er dagegen die volle Vertretung
der darin enthaltenen wissenschaftlichen Ausführungen nach
wie vor übernehme .

Indessen könne an dem von Gcheimerath Knies bean¬
standeten Passus in formeller Hinsicht kein Anstand genom¬
men werden . Seine Argumentation sei daselbst einfach die :
Reichsrecht bricht Landrecht .

Folgeweise könne die Landesgesetzgebung die Landrechtsbe¬
stimmungen , welche mit dem Reichsrecht in Widerspruch
stehen, nicht aufheben , weil sie reichsrechtlich bereits auf¬
gehoben seien. Man könne in dieser Beziehung also nicht
den Landesherrn mit Zustimmung der Stände beschließen
und verordnen lassen , was er nicht beschließen , nicht verord¬
nen kann .

Die Generaldiskussion wird geschloffen ; das Schlußwort
erhält der Berichterstatter

Hofrath De . Behaghel : Nach dem Verlauf der De¬
batte könne konstatirt werden , daß die Frage , ob die Dero¬
gationsarbeit bezüglich des Landrechts überhaupt unternom¬
men beziehungsweise angenommen werden solle oder nicht ,
jetzt als solche nicht mehr vorliege , indem ein ernstlicher Wi¬
derspruch gegen die Berechtigung der Arbeit nicht mehr fest¬
gehalten worden sei, auch da » Bedenken , daß aus der Arbeit



«ine Zerreißung der Rechtsgemeinschaft mit den Gebieten , in
wrlchen der Loäe civil gelte , keinen Ausdruck mehr gefun.
den habe und auch gegen den Einwand der Unausführbar¬
keit auf das Ergebniß der Arbeiten in dem anderen hohen
Haufe und der Justizkommiffion dieses Hauses hingrwiesen
werden könne. Wenn auch die Arbeit der Justizkommisston
iw Einzelnen das Bewußtsein von der Schwierigkeit, der
Aufgabe vollkommen gerecht zu werden , nicht vermindert , son¬
dern gesteigert habe, so habe sie doch auch anderseits bewährt,
wie durch die gemeinsame Arbeit die Sachlage geklärt werde
und ein Werk geschaffen werden könne, das , wenn es auch
leinen Anspruch auf Vollkommenheit erhebe, doch sicherlich
Anerkennung finden und wesentlich zur Förderung der Si¬
cherheit in der Rechtsprechung beitragen werde. Berichterstat .
ter weist darauf hin , wie die ursprüngliche MeinungSver -
schiedenheit in Bezug auf so unendlich viele Punkte sich nun
auf verhältnißmäßig wenige reduzirt habe. Er macht dies
durch folgende Zahlenangaben anschaulich : In den Arbeiten
der beiden Häuser sind im Ganzen über 550 L .R.S . in die
Erörterung hcreingezogen worden ; es hat sich aber im Ver¬
lauf erg den, daß nur noch bezüglich von 393 L .R.SS . An-
laß sei , einen Ausspruch in die Beschlüsse bczw . deren Be¬
gründung niederzulegen ; dabei sei jedoch die Justizkommis,
sinn nunmehr in der Lage, wegen 273 L.R .SS . einfach
allseitiges Einverständniß konstatiren zu können, und habe
nur wegen 120 L .R .SS . Anlaß gehabt , EinzelauSführungen zu
geben. Der Ueberblicküber die Stellung der Beschlüsse der Justiz,
kommission dieses hohen Hauses zu den Beschlüssen der Zwei¬
ten Kammer ergebe, daß nur noch in Bezug auf 45 L.R.SS .
abweichende Anträge gestellt würden ; berücksichtige man da¬
bei, daß einzelne Sätze unter verschiedenen Rubriken erschei¬
nen , andere als von der Derogationsfrage nicht berührt
ausgeschieden wurden , die beantragten Aenderungen bezüglich
wieder anderer nur redaktioneller Natur seien oder auf Be¬
anstandungen formaler Art beruhten , so ergebe sich, daß eine
erhebliche Verschiedenheit der Meinungen nur noch wegen der
geringen Zahl von 13 L .R .S . bestehe. Es wird die sichere
Erwartung ausgesprochen , daß auch noch wegen dieser Diffe¬
renzen Einverständniß mit dem andern ' hohen Hause werde
erzielt werden .

In einigen weiteren Bemerkungen wendet sich der Bericht¬
erstatter zu den besonderen Gründen , welche für die gesetz¬
gebenden Faktoren der Gebiete , in welchen 6oäs civil gilt,
Veranlassung gegeben haben , die DerogationSarbeit nicht zu
unternehmen , und widerlegt die Verweisung auf Rechtsprechung
und Privatarbeiten als ein Mittel , das die derogätorische
Arbeit des Gesetzgebers ersetzen könne.

ES wird sodann in die Spezialberathung eingetreten , und
zwar zunächst in die Berathung derjenigen Parthien , auf
welche sich der Bericht des Kreis- und Hofgerichts - Direk¬
tors v , Hillern bezieht.

Z 1 lautet nach den Beschlüssen der Zweiten Kammer:
Für da« Großherzvgthum Baden wird ein OberlandeS-

gericht mit Sitz in Karlsruhe errichtet.
Die Sitze und Bezirke oer Landgerichte werden durch

Gesetz sestgestellt.
Die Sitze und Bezirke der Amtsgerichte « erden zu¬

nächst durch Verordnung bestimmt . Nach dem 1. Okto¬
ber 1882 können auch diese Gerichtssitze nur durch Gesetz
verändert werden.

Die Kommission schlägt folgende Fassung vor :
„ Für daS Großherzogthum Bade» wird ein Ober-

landeSgericht errichtet. "
Berichterstatter Kreis, und HofgerichtS -Direktor». Hillern :
Die Differenz zwischen der Kommission und der zweiten

Katnmer bestehe darin , daß, während diese die Sitze und Be¬
zirke des OberlandeSgerichtS und der Landgerichte und vom
1. Oktober 1882 an die Gerichtssitze der Amtssitze durch
Gesetz sestgestellt bezw. geändert wissen wolle , die Kom¬
mission der Ansicht sei , daß die Gerichtsfitze und Sprengel
durch Verordnung festzusetzen seien . Eine gleiche Differenz
bestehe bezüglich Z 2 (Abhaltung von regelmäßigen Gerichts¬
tagen der Amtsgerichte '' außerhalb ihrer Sitze), sodann bezüg¬
lich ß 8 Absatz 2 und § 13 Absatz 2 und 3 (Titulaturen der
Richter und Staatsanwälte) sowie über 8 14 bis 16
(Stellvertretung und AuShilfe bei den Staatsanwaltschaften ).
Die Kommission sei nämlich der Ansicht , daß eS nicht gleich«
giltig sei , willkürlich Bestimmungen, welche dem Verordnungs¬
recht angehören , im Wege der Gesetzgebung zu erlaffen , daß
dadurch nvthwendig die Grenze der Staatsgewalt verrückt
und schließlich eine Mitregierung der Stände geschaffen
würde, zu welcher sie nicht berufen sind und nicht berufen
sein können.
° Die Kommission sei aber auch der Ansicht , daß die
Frage, ob eine Anordnung dem Gebiete des Verordnungs¬
rechts oder der Gesetzgebung angehört , weder nach Grün¬
den der Zweckmäßigkeit noch nach einem vermeintlichen
Bedürfniß , die Befugnisse der Stände auszudehnen, zu
entscheiden sei , sondern lediglich nach den Bestimmungen
der Verfassung , welche die Grundlage des badischen Staats -
rechts bildet und welche nach oben wie nach unten heilig
zu halten für die Stände schon ein Gebot der Klugheit
sei . So sei denn auch für die Kommission die Frage , ob
sich die einschlägigen Bestimmungen für die Verordnung
oder die Gesetzgebung eignen , nicht eine Frage politischer
Parteistellung gewesen, sondern eine Frage des Verfassungs-
rechts , welche mit der Gewissenhaftigkeit des Richters zu
lösen sei . Er habe in seinem Berichte des Näheren aus-

gesührt , daß das Vorbild des preußischen Ausführungs¬
gesetzes für uns nicht maßgebend sein kann , da nach der
preußischen Verfafsungsurkunde die Organisation der Ge¬
richte ausdrücklich der Gesetzgebung zugewiesen ist .

Die Frage sei vielmehr nach den allgemeinen Begriffs¬
bestimmungen zu lösen, welche die §Z 65 und 66 der Ver¬
fassungsurkunde für die Gesetze und Verordnungen aufstelle.

Hiernach sei aber der Begriff des Gesetzes in seiner
materiellen Bedeutung dahin festzustellen: Gesetz ist die¬
jenige allgemeine Vorschrift , welche die Freiheit der Per¬
sonen oder das Eigenthum der Staatsangehörigen betrifft,
auch nicht blos zum Vollzüge schon bestehender Gesetze ge-

-geben wird oder aus dem Aufsichts- und Verwaltungsrechte
abfließt oder nur momentan zur Sicherheit des Staates
nöthig ist.

Redner sucht nur noch im Einzelnen nachzuweisen , daß
die in Frage stehenden Bestimmungen über die Festsetzung
der Gerichtssitze u . s. w . nicht unter jene Begriffsnotmen
fallen , und bittet das Haus , dem Vorschläge der Kommission,
die Regelung der Vorschriften dem Verordnungswege zu
überlaffen , beizutreten .

K 1 wird hierauf ohne Debatte angenommen .
8 2 lautet nach den Beschlüssen der zweiten Kammer:

Das Justizministerium kann die Abhaltung von re¬
gelmäßigen Gerichtstagen der Amtsgerichte außerhalb
ihrer Sitze anordnen .

Die Kommission beantragt Strich dieses Paragraphen.
Das Haus erhebt diesen Antrag ohne Debatte zum

Beschluß.
Die 88 3 bis 7 werden nicht beanstandet .
8 8 lautet in der Fassung der Zweiten Kammer :

Sämmtliche Richter , mit Einschluß der Handels¬
richter , werden durch den Großherzog ernannt .

Die Mitglieder des Oberlandesgerichts heißen Ober-
landesgerichts-Räthe , die Mitglieder der Landgerichte führen
den Amtstitel Landgerichts -Räthe , die bei den Amtsgerichten
angestellten Richter den Amtstitel Amtsrichter.

Die Kommission beantragt den Strich des zweiten Ab¬
satzes .

Das Haus tritt diesem Beschlüsse stillschweigend bei.
8 9 wird ohne Debatte angenommen .
8 10 lautet nach den Beschlüssen der Zweiten Kammer :

Mehrere Richter desselben Amtsgerichts vertreten sich
wechselseitig in der vom Präsidium des Landgerichts
im Voraus bestimmten Reihenfolge .

Für diejenigen Amtsgerichte , welche nur mit einem
Amtsrichter besetzt sind , bestimmt das Justizministerium im
Voraus den Richter eines benachbarten Amtsgerichts,
welcher für Fälle der Verhinderung, in denen keine andere
Vorsorge hiefür getroffen wird (8 11 d . G .) , die Ver¬
tretung zu übernehmen hat.

Die Kommission beantragt die Worte „in der vom Prä¬
sidium des Landgerichts im Voraus bestimmten Reihen¬
folge" zu streichen .

Nach einer kurzen Erläuterung des Berichterstatters
Kreis- und Hofgerichts -Direktor v . Hillern wird 8 10 nach
den Vorschlägen der Kommission genehmigt.

8 11 wird ohne Diskussion angenommen .
8 12 lautet in der Fassung der zweiten Kammer :

Zu Landgerichten dürfen als Hilfsrichter nur ständig
angestellte Richter berufen werden .

Die Amtsrichter sind verpflichtet , bei dem Landgericht ,
in dessen Bezirk sie angestellt sind , die Vertretung eines
Richters für einzelne Sitzungen oder Geschäfte zu über¬
nehmen .

Die Einberufung der Vertreter für die einzelne Sitzung
erfolgt durch den Präsidenten des Landgerichts nach einer
durch das Präsidium des Landgerichts mit Genehmigung
des Justizministeriums im Voraus festzustellenden Reihen¬
folge.

In dringenden Fällen und für Einberufungen , welche
während der Geftchtsferien stattfinden , kann von der Reihen¬
folge abgegangen werden .

Die Einberufung ist jederzeit nur dann statthaft , wenn
die Vertretung des verhinderten Mitgliedes durch ein Mit¬
glied des Landgerichts nicht thunlich ist .

Die Kommission beantragt den 2 . Absatz zu streichen
und den 3 . Absatz durch folgenden Satz zu ersetzen:

„Der Präsident des Landgerichts ist ermächtigt , zu <
einzelnen Sitzungen oder Geschäften aushilfsweise
Amtsrichter aus dem Landgerichtsbezirk beizuziehen ."

Berichterstatter Kreis- und Hofgerichts -Direktor v . Hil¬
lern rechtfertigt in kurzer Ausführung die Kommisfions -
beschlüsse , welchen das Haus ohne Debatte beitritt.

Die Berathung geht über zu den 88 13 — 16. Dieselben
! lauten nach den Beschlüssen der Zweiten Kammer :

8 13 - Der Oberstaatsanwalt und die Staatsanwälte
werden vom Großherzog ernannt und sind nicht richter¬
liche Beamte .

Der erste Beamte der Staatsanwaltschaft bei dem
Oberlandesgerichte führt den Amtstitel Oberstaatsanwalt ;
der ' erste Beamte der Staatsanwaltschaft bei einem Land¬
gericht » an welchem mehrere Staatsanwälte angestellt
find , ^ den Amtstitel Erster Staatsanwalt.

Die übrigen Beamten der Staatsanwaltschaft bei dem
Oberlandesgericht und den Landgerichten führen den
Amtstitel Staatsanwalt.

§ ,14. Staatsanwälte am Oberlandesgerichtekönnen

Handel «nd «r-rke r .
Neuester Frankfurter Kurszettel im Hauptblatt

iil. Seite .
VawdeiSbertchl «.

Wien , 3i . Ion . Der EialösungSkorr der in Silber zahlbaren
öfterreich . Eisenbahn- Louponö ist vom 1 Februar an auf 86 */ , fest -
gesetzt.

Berlin , 3l . Jan . Getreide« ar kt . (Schiußbericht.) Weizen per
Jan . — , per April-Aai 173. , P- r Mai -Juni 175.50 . Koggen
per Jan . ' 22.50 , :er Lpril-Mai 121 .50 rrr Mai -Juni 121.50.Rüböl i- 56 .75 , - er Jan . 56.50, Per April -Mai 56 .90, per Mai-
Juni 57.25. Spiritus Ivoo 51.60, per Jan . 51 .80, per April-Mai

52.40, der Mai-Juui 52.60. Hafer per Avril -Mai 116 . Per Mai.
Juni ll8 . —. Frost.

Köln , 31. Jan . . Bckrnßbmchr. ) Weizen —. hiefig-r IS . — ,i s 18. - s - r März 17 .85 , per Mai 17 .95 Roggen
o .-! hrest^ r 14 . 0 per März >1.6 i . per Mai 12 . - . Hafer

effektiv 13 - sec Mac, 12 .60.
'

Rüböl loco 30 SO per A - i 30 .40,
per Oklbr. 30.90.

Bremen 31 Jan Petroleum . iShlußberichr. Standard white
Io v 9 .35 , per Februar 9.35, vr > Mrz 9 .40 . per April 9.45 . Höher.- - Amerikanisch - , Schweineschmalz ( Wilcox ) 36 ' , P :

v » ei 4. 31 . Jan . Rü«-»l p - r Januar 82.50, per Februar 82HO,Per Mörz - April 82.75, per Mai - August 33 .50 . — Spiritn » per
Jannar 59 .75 , per Mai- August 58 . — Zucker , weißer , tzisp.

in Verhinderungsfällen nur von einem zum Richteramte
Befähigten vertreten werden .

Die Befugnisse eines Staatsanwalts beim Landgerichte
können durch das Justizministerium vorübergehend einem
zum Richteramte Befähigten , im Bedürfnißfalle und
mit Ausnahme der Vertretung der Anklage vor dem
Schwurgerichte , auch einem Rechtskundigen, welcher die
erste Prüfung für den Justizdienst bestanden hat und
in demselben mindestens 2 Jahre beschäftigt war , über¬
tragen werden .

Rechtskundige , welchen der vorbezeichnete Auftrag
nicht ertheilt ist. können vom Staatsanwalt am Land¬
gerichte nur zur Vornahme einzelner Handlungen des
staatsanwaltlichen Dienstes ermächtigt werden .

8 15 . Die Geschäfte des Amtsanwaltes können einem
Staatsanwalte am Landgerichte oder besonderen hiezu ,
bestellten Beamten übertragen werden. Hiezu sollen
thunlichst nur zum Richteramte Befähigte oder Rechts¬
kundige , welche die erste Prüfung für den Justizdienst
bestanden haben , verwendet werden .

Die Ernennung des Amtsanwalts erfolgt durch das
Justizministerium.

Die Amtsverrichtungen des Amtsanwalts können in
Forststrafsachen und bei Zuwiderhandlungen gegen die
Vorschriften über Erhebung öffentlicher Abgaben und
Gefälle durch Beamte dieser Dienstzweige, in andern
Straffällcn durch die den Bezirksämtern beigegebenen
Rechtskundigen besorgt werden.

Das Nähere über diese Vertretung der Staatsanwalt¬
schaft wird durch Verordnung geregelt.

8 16 . Für einzelne Verrichtungen des Amtsanwalts
kann der Staatsanwalt an dem Landgerichte eine andere
hiezu geeignete Person beaufträgen .

Bei plötzlicher Verhinderung des bestellten Vertreters
der Staatsanwaltschaft beim Amtsgerichte kann in
dringenden Fällen von dem Amtsrichter für die Ver¬
setzung der Geschäfte der Staatsanwaltschaft Fürsorge
getragen werden

Die Kommission beantragt in 8 13 die Absätze 2 u. 3
zu streichen und als 2 . Absatz beizufügen :

Die Bestellung der Amtsanwälte erfolgt durch das
Justizministerium.

Ferner als 8 13a . einzufügen :
Die Leistung von Stellvertretung und Aushilfe bei

Staatsanwaltschaften wird im Verordnungswege ge¬
regelt.

Die §8 14— 16 sollen gestrichen werden.
Das Haus tritt diesen Vorschlägen der Kommission bei

und genehmigt sodann ohne Diskussion die 88 17—20,
117 , 126 - 131 .

Zu 8 133 , welcher lautet :
Der Bürgermeister kann jedoch gegen die unmittelbar

Vorgesetzten überhaupt keine Strafe und gegen Standes¬
herren und Grundherren der Gemarkung , sowie gegen
Staatsbeamte , standes- und grundherrliche Beamte,
Geistliche, Schullehrer, Förster , insofern sie in ihrem
Dienstbezirk eine Uebertretung begehen , keine Haftstrafe
erkennen .

bittet Graf von Berlichin gen um Aufklärung darüber ,
ob das den Standesherren durch das Edikt vom 23 . April
1-818 , welches einen Bestandtheil der Verfassung bilde ,
verliehene Recht der Ausübung der . niederen Polizei in
dem Umfang ihrer Schlösser noch in Geltung sei , ferner
darüber , wie es sich mit der Strafgewalt des Bürgermeisters
über die Standesherren verhalte .

Justizministerial- Präsident I)r. Grimm : Was die erste
Anfrage betreffe, so liege der dadurch berührte Gegenstand
außerhalb des Rahmens der Justizgesetze , gehöre vielmehr
in das Ressort des Ministeriums des Innern. Soviel ihm
übrigens bekannt , sei diese Frage schon durch das Gesetz
über das Polizei -Strafverfahren vom Jahre 1864 geregelt ,
woselbst in 8 1 allgemein bestimmt sei , daß die Gerichts¬
barkeit zur Aburtheilung der polizeilich strafbar erklärten
Handlungen den Gerichten zusteht .

Die Strafgewalt des Bürgermeisters anlangend bemerke
er , daß in dieser Beziehung allerdings eine kleine Aende-
rung des bisherigenRechtszustandes beabsichtigt sei. Während
nämlich bisher der Bürgermeister Geldstrafen gegen Standes-
und Grundherren zwar aussprechen, dieselben aber nicht auch
vollziehenkonnte, werde demselben in Zukunft auch das Recht
des Strafvollzugs zustehen. Man gehe dabei von der Er¬
wägung aus , daß es dem Betreffenden ja unbenommen
bleibe , die Sache auf dem Wege der Einsprache vor die
Bezirks-Polizeibehörde Hu bringen .

Es entspinnt sich über diesen Gegenstand eine kurze De-
'

batte , an welcher sich außer den vorgenannten Rednern noch
Seine Durchlaucht Fürst zu Löwenstein- Freudenberg ,
Graf v . Helmstatt und der Berichterstatter Hofrath vr .
Behaghel betheiligen . Ein im Verlauf derselben von
Sr . Durch! . Fürst Löwenstein gestellter und von Graf
v. Helm statt unterstützter Antrag auf Uebertragung der
bürgermeisteramtlichen Polizei - Strafgewalt über Standes-
und Grundherren auf die Bezirksämter wird vor der Ab¬
stimmung vom Antragsteller wieder zurückgezogen , worauf
8 133 unverändert zur Annahme gelangt .

Die 88 134 bis 146 , 156 bis 161 werden ohne De¬
batte genehmigt . (Schluß folgt .)

Berantwortlicher Redakteur: Heinrich B , lI in Karl-ruhe

Nr . 3 - er Januar 60 .75 , per Mai-August 62 .50. Metz: 8 Mar¬
len ver Januar 59 .— , Februar 58 .75 per Mörz -Avril 59. —,
per MSrz -Jani 59. — . Weizen per Januar 26.50, p- r Februar

j 26.50 per Marz-April 27.
'

, per März -Jnni 27 .25 . R' gzcn per
j Januar 16.75 , rer Februar 16.75 sr, Mörz- Lprr! 17 — , p -r
j Mörz-Jun ! >7. 25.

Amsterdam , 31 . Jan Weizen aus Termine niedr. per März
263 per Mai 270 . Roggen Irxx» unser , an ' Termine fester , per
Mürz 147 . per Mai 150. Rüböl i»ev 36 ' , per Mai 35' /, . v -r
Herrst ( 1879 ) 36* >. Raps loco — , per Frühjahr . 386 , Per H -rbst
1879 . 377 .

La tw er Pen , 31. Jan . Petroleummarkt. Schlußbericht. Stim¬
mung : Hauffe . Raffinierest Type weiß, disponibel 23 ' ,, b., 23st, B .
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die Iblr ^ wtl « ,, «io « Äk« rcküei »<sol, »i » DIovck in Breme « oder an deren
General Agentc « für Boden

sstiii » «L» Flilkl « » in Mannheim ,
und deren Agenten Wilhelm Marx jon . in Mannheim ; Emil Wer «» in Mühl¬
burg, sowie in Karlsruhe «n die Special Bertreter K Schmitt L Sehll Hirsch .
Pratze Nr . 29 . _ _ _ D .934 . 2.

Universal Magen Pulver
von P . F . W. Äarrlla in Berlin , Schmidstraße 46 .

Bewährte - Hau - - und Schutzmittel gegen alle Berdaoongtbeschwerden,
Appetitlofttkeit , Magenkaiarrh , Magenkrsmpf , Nieren - nnd Gallenleiden , Sod¬
brennen u s w. ; auch als — Speisepulvec zu empfehlen.

In Schachteln zu 2 Mark 50 Ps . und l Mark 50 . — Versuch - Portionen
gratis . Niederlagen in ollen Städten gesucht . F28 . 2.

Direct «

M LkL VöM

EKIXK

F 64 . l . « statt . den nunmehr der AllffoeberungSNägeririge -

Verkaufs-Au- -"LLÄN — .-7-.LL Me.
Ballweg .

B .9VS. Nr. 940. W « i n h e i m .
I . S .

de- Landwirth» Nikolaus Fitzer
uud dessen Ehefrau von Lützel -
sachseu

gegen
unbekannte Dritte ,

Aufforderung zur . Avweo -
dung dinglicher re. Rechte
betr.

Nachdem auf unsere Aufforderung vom
25. Mai v. I . Recht« der dort geuaauteu
Art oo die bezeichne «« Liegenschaft nicht
geltend gemacht worden find, werden diese
Rechte de« ehemaligen Besitzern gegenüber
für erloschen erklärt.

Weinheim, den 17. Januar 1879.
Großh . bad. Amt- gericht .

Jäckle .
Gaule».

H S2 . Nr . 1249. Neustadt , « egen
die Berlaffenschaft de- TaglöhnerS Franz
Bächle von Eisevbach haben wir Gant er¬
kannt, and e- wird nunmehr zum Richtig,
stellangr- und Borzug- verfahren Tagsahrt

gaffe Br . rn , am rrnflear» »» «-i »"» -- anberaumt ans
Fallimente - von Mayer und Aberle . Dieastag den 18. Febru ° r d. I .,Kaufleute z« Swaßburg wohnhaft, wird « armittag » 9 Uhr .

ES werden alle Diejenigen , welche au-
wa- immer für eiuem Grund « Ansprüche
an die Gantmaffr machen wollen , ausgesvr.
dert, solche in der angesetzten Tagfahrt , bei
Vermeidung Le- Ausschlussesvon der Gant ,
persönlich oder durch gehärig Bevollmäch¬
tigte, schriftlich oder müudlich , auzumelde»
«nd zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder
UnterpfandSrechtezu bezeichnen , sowie ihre
BeweiSorkunden vsrzalegen , oder den Be¬
weis durch andere Beweismittel anzstreteu .

In derselben Tagfahrt wird ein Muffe-
Pfleger und rin GläubigerauSschuß ernannt
und ein Borg- oder Nachlaßvergleich versucht
werden, und er werden in Bezug aus Borg -
Vergleiche und Ernennung de- MaffePflegerS
und GläubigerauSschusseSdie Nichterschei -
nrndeu als der Mehrheit der Erschienenen
beitrekend angesehen werden.

Die im AuSlande wohnenden Gläubiger
haben lävgfienS bis zu jener Tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für deu Em¬
pfang aller Einhändigungen zu bestellen ,
welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigensall- olle weitere«
Bersügungen und Erkenntnisse mit der
gleichen Wirkung , wie wenn sie der Partei
eröffnet wären , nur au dem Sitzung »»« «
der Gerichts angeschlagen , beziehungsweise
denjenigen im AuSlande wohnenden Gläu¬
bigern , deren Aufenthaltsort bekannt ist,
durch die Post zogesendet würden.

Neustadt, den 28 Januar 1879.
Großh . bat . Amtsgericht.

N ü ß l e .
H .48. Nr . 1377. Breisach . Gegen

den Nachlaß deL s Weber- Johann Gro ß -
klauS von Jhrivgen haben wir Gant er¬
kannt und zum Richtigstellung» - uud Bor -
zngSoersahreu Tagsahrt »ns

Donnerstag den 13. Februar ,
früh 8 Uhr ,

ungeordnet, wobei alle Diejenigen , welche
au» was immer für eiuemGrund Ansprüche
an die Santmafie mache « wollen , solche bei
Vermeid g des Ausschlussesvon der Gant ,
perjö.ilia , oder durch gehörig Bevollmäch¬
tigte , schriftlich oder mündlich vnzumeloeo,
uud 7i- >-r gleichzeitiger Borlage der Be-

-^ enHst
'
k^ ne Ansprüche der bezeichn- > weis k .den oder Antretnng de» Beweise»

? _ werden diesel - mit

Wegen längerer Beurlaubung wird so¬
fort »erkauft : Ein ostpreußischer Schimmel,
Wallach, vorzügliches Frontpferd . Eine ost¬
preußischebraune Siuie , sehr sicher, gut ge-
ritten und gefahren. Eine englische State ,
geritten, ein- und zweispännig gefahren. Ein
Bictoria -Wagru . Ein Break beide ein- und
zweispännig zu fahren . Zwei eomplete
Geschirre, ein Damensattel , ei« ganz neuer
Sattel , vier gebrauchte Sättel , ei» gelbe»
Dieufthauptgestell und Madiugall , schwar¬
ze» »nd braune » Zaumzeug , eine Jnsan -
terie - Paradechabroke, drei Dienstchabrakeo,
Uaterlegedecken , Stall «nd Bahadeckenund
verschiedene ander« Reit - nud Fahrutenfilien .
AvSknust wir» ertheilt durch

Oberroßarzt Schröder in Rastatt .
F .28 . 2 . Straßburg .

Verkauf in Folge
Fallimentes .

Montag den 17 . Februar 1879 ,
9 Uhr Vormittags , im Local d » Börse ,
im HAtel «Iw Ooininoro «, Schlaffer
affe Nr . LS, auf Anstehen des Syndike de»

lliwente» von Mayer und Aberle ,
_ afleutr z» Straßdurg wohnhaft, wird
zur öffentlichen Berfleigernng der nachher
bezeichnet «« , von diesem Fallimente abhän-
gendenWsaren geschritten werden , nämlich:

Kaffee von vcrschirdenen Sorten , al-
Moka, Bourbon , Leylou plantatiou , Nelg-
herry , Java , grün ono gelb , Padong , Qua -
temala , Rio , Loflo-rica , Santo », u a.

/ unverzollt im hie -

11 Kisten. )
L4 - Säcke verzollt, in den Magazinen

der Falliten lagernd . _
Bürgerliche SieSrtspfl ege.

Orfftulliche Aofforderougr».
G .8S5 . Nr . 468. Lahr .

Erlöschen dinglicher Rechte dtc.
Unter Bezug °us d °S Urff.-ilig« An»-

schreiben vom 21 . Oktober v. I ., Nr . 15,100,
werden die dort dezeichr len Rechte und Sn -
sprüche an den daselbst bezeichnet «« Liegen -
schäften der Gemeinde Kürzell gegenüber
sür erloschrn erklärt .

Lahr, den 4 . Januar 1879 .
Kroßh . bad . Amtsgericht.

Eichrodt .
Beck.

G .8S4. Nr . 469 . Lahr .
Erlöschen dinglicher Rechte btr .

Unter Bezug aus da» diesseitige AuS-
schreibeu »ow28 . Oktober » I , Nr . 15,563,
« erden die dort bezeichnet «« Rechtenod An¬
sprüche au den dorr ansgesührteu Liegen¬
schaften gegenüber der Andres » Eberl «
Ehefrau, Maria , geh . Hahn , von Kürzel!
für erloschen erklärt .

Lahr, den 4 . Januar 1879 .
Großh . bad. Amtsgericht.

Eichrod ».
« eck .

G S30. Nr . 1176 . S t o ck » ch.
I . S .

der Geu eind « Münchhös
gegen

unbekannte Dritte ,
Uigentham betr .

Beschloß .
Nachdemans diesseitige Avfs»rdernug vom

26 . Oktober v. I -, Nr . 18,7-8 . i .. der ang--

kn Art angewrldet worden . werden diesel - mit anderen Beweismitteln ihr- etwaigen

Vorzug » - oder Uinerpsandsrechle zu be¬
zeichnen haben.

Damit verbindet mau die Anzeige, daß
bei dieser Tagsahrt ein Maffepfieger und
GläubigerauSschuß ernannt , Borg - und
Nachlaßvergleiche »ersucht werden, mit dem
Beisätze , daß in Bezug aus Borgvergleiche
und Ernennung de - Maffepfieger» und
GläubigerouSschuffeS die Richterscheinenden
als der Mehrheit der Erschienenen beitre-
tend angesehen werden.

Den iw LuSlaude wohnenden Gläubigern
wird ausgegeben, längstens bi» zur Tagsahrt
einen im Inland wohnenden Einhändi -
guuzSgewalthaber auf, «stellen , widrigen»
all« weiteren Verfügungen und Erkenntnisse
mit derselben Wirkung , als ob sie ihnen er-
öffnet wären , an die GerichtStafel ange¬
schlagen , beziehungsweise denjenigen Gläu¬
bigern , deren Wohnort bekannt ist , durch
die Post zngesrndet würden .

Breisach , den SS . Januar 1879 .
Großh bad Amtsgericht.

M S ß n e r .
BerNvaeaeabiousrkuugru .

H .27 . Nr . 569 . F r e i b u r g. Die
Ehefrau des Valentin Lion , Rosa , grb .
Binz , vou Merdingen hat gegen ihren Ehe-
mann Klage auf BermögeriSabsonderung
erhoben und ist Tagsahrt zur Verhandlung
darüber ans

Freitag den 28 . Februar d . I -,
Vormittag » 8 '/^ Uhr ,

angeordnet ; wa» hiermit zur Kenntniß der
Gläubiger gebracht wird.

Freiburg , den 29. Jquuar 1879.
Großh . bad. Kreis - und Hvsgericht.

Hirschhorn .
Werrlein .

BrrschollruheitSversatzren .
G584B Nr . 901 . Freidnrg . Sei¬

ten» der Großh . StoatSkaffe wurde olS Be-
theiligter der Antrag gestellt , den Hermann
Wirth , natürlicher Sohn der verstorbenen
Sophie Wirth dahier , welcher im Jahr
1857 mit SiaatSerlaubniß noch Amerika
auSgewandert und dem inzwischen ver -
mögen angesalleu ist , während seit jener
Zeit keine Nachricht mehr über fein Ver -
bleiben eingekommen, sür verschollen zu er-
klären. ES wird derselbe daher aujge -
fsrdert ,

innerhalb Jahresfrist
Nachricht von seinem gegenwärtigen Aufent¬
haltsorte anher zu geben , widrigensall» er
für verschollen erklärt und sein Vermögen
beim Mangel erbfähiger Verwandten dessel¬
ben der Großh . Staatskasse in fürsorglichen
Besitz übergeben werden soll .

Freibnrg , den 4 . Januar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht .

Gräff .
Srbrstlwttjuugru .

G .927.1. Nr . 2503 . Brnchsal . Die
Erbe« de» verstorbenen Ldlerwirth Georg
Schreiner von hier habe « ans die Erb¬
schaft verzichtet und dessen Ehefrau , Wil «
helmina , geb. Langeodörser. hat den Antrag
gestellt , fie in die Gewähr der Berlaffenschaft
einzusrtze« . Diesem Antrag wird entfpro -
chen werde», wenn

biuneu zwei Monate »
keine Einsprache erhoben wird.

Bruchsal , den 21. Januar 1879/
Großh . bad . Amtsgericht.

Schätz .
HsudelSregister -Eiuttügt.

G.9S4. Nr . 1049 Lriberg . Zn O .Z .
21 de« SesellschaftSregifier» wurde heute
eingetragen :

Der Gesellschafter Joses Fort -
wängler ist an» der offenen Han¬
delsgesellschaft „ Gebr. Fortwäng -
lrr in Lriberg " ausgetreten . Da »
GesellschastSmitgliedNikolaus Fort -
wängler hat nunmehr die Besugniß
zur Vertretung der Gesellschaft .

Triberg , den 22 . Januar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht.

Singer .
Wolpert .

G .SZ9. Nr . 1245 . Baden .
I. Unter O .Z . 8 de» GesellschastSregister»

wurde heute eingetragen :
Die Firma Gebr. Schmidt L Eie . in

Baden und Banholz ist seit dem 1. Ja -
uvar 1875 erloschen .

II . Unsere Bekanntmachung vom 28. v.
M . wird dahin berichtigt, daß der Name
Emil Bilharz heißen soll.

Baden , den 17. Januar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht .

Fr . Mallebrei «.
Zwangsverfteigersugen .

H .17. 1. Heidelberg .

Steigerimgs -
Ankündignug.

In Folge richterlicher Verfügung wird
der Seiler F . A. Horb arth Wittwe dahier
die nachbeschriebene Liegenschaft am

Mittwoch dem 12. Februar 1879 ,
Nachmittags 2 Uhr ,

im RathhauS dahier öffentlich versteigert,
wobei der Zuschlag erfolgt, wenn der Schä -
tzongSprei» oder » ehr geboten wird .

Sabtbezirk .
7 Ar03,18 OMeter ReichSwaß, HauSplatz

und Garten an der Hauptstraße dahier,
worauf , mit Nr . 66 bezerchaet , erbaut find :

» . ein zweistöckig . Wohnhaus mit ge-
wölbt. Keller. Dachzimmer-Einrich -
tang und Gallerie - Anhang ;

b . ein dreistöckig . Seitenbau , link- mit
Kniestock, gewölbt. Keller , Wohnung ,
StiegeuhauS Anbau und Hechelspei ,
cher ;

M

o . eine zweipökttg. Werkstatt« mit Woh¬
nung » nd Dachzimmrrn ;ä Schimineställe mit darauf gebautem
Schopf und

e . rin zweistöckig . Hinterbau .
Brandverfich. Anschlag 27,480 M .

Gerichtl. Anschlag 58,300 M
Heidelberg, den 7 . Jonuar 1879

Der BsllstreckungSbeawtr:
Sternheimer .

S .93I . S. Heidelberg .

Steigernugs
Ankündigung -

In Folge richterlicher Verfügung wird
den Bäcker Joses Frey sawmtverbindlichea
Eheleuten dahier die nachbeschriebene Lie¬
genschaft am
Donnerstag dem 6 . Februar l. I .,

Nachmittag » 2 Uhr ,
im Nachhall» dahier öffentlich »ersteigert,wobei der Zuschlag erfolgt, wenn der Schä -
tznngSpreir «der mehr geboten wird .

Stadtbezirk .
4 Ar 90,80 HjMeler Flächenraum in der

Uater-Neckarftraßehier, woraus , mit Nr . 13
bezeichnet , erbaut stad :

ein 3ftöckige» Wohnhaus mit Koie-
stock , Keller und Dachziwwer - Einrich¬
tung ;

ein ir/rstöckig. Backhaus und ein
einstöckig . Stall

Brondverstch.-Snlchlag 15,520 M
« sichtlicher Anschlag , . 27,400 M .
Heidelberg, den 6 Januar 1879 .

Der VollstreckungSbeamt« :
Sternheimer .

F .61 . Lörrach .

Steigerungs Ankündi
gung.

Aus » mrog der Be-
^ ihr ' ttzten uud m,t

waisenamtlicher Ge-
nehmigung wird der

Uncheilborkeitwegen am
Freitag dem 14. Februar d. I ,

Bormittag » 9 Uhr ,
im Rathhaufe in Hauingen da» nachstehend
verzeichnet «, zum Nachlasse de« schou früher
verstorbenen Badwirth » Johann Scheller
von Haoiogea gehörige zweistöckige Wohn-,
Wirthschast» - und Badhan » mit Keller,
Tanzsaal und WirthschastSgerechtigkeitzum
Bad , besonder» stehender Scheuer , zwei
Stallungen , Holzschops . Metzig und Wasch¬
haus , nebst einer Wohnung , eiuem Bad¬
bronnen mit Quelle , Gerechtigkeit und
aller Zngehör : M.

1 Viertel 39 Ruthen HonSplatz
und Hafraithe ,

67 Ruthen Bündteu ,
25 Ruthen Köchengarten beim

Hanse und SO Ruthen GraSganen
daselbst , nebender Ort »straße,Matt -
lood, Jahann Schwarzwälrer «nd
Rubols Mater » Witiwe.

Anschlag . . . . . . 25,000
Samma . 25,000

Lörrach , den 15. Jannar 1879.
Der Großh. Notar

Huber .

Strafrechtspflege .
Ladungen n»d FadaLingr »

H50 . Nr . 1310 . Konstanz .
I . ». S.

gegen
Emil Otto Walser von Mark -

dors ,
Andrea» Schreiber »an Tü¬

fingen und
Gebhard H über vou dort,

rmgen Verletzung der Wehr-

Beschluß
Zur Haoptverhandlong findet die öffent¬

liche Gerichtssitzung statt am
Mittwoch dem 26 . Februar ,

B - rm . «,9Uhr >
wozu die Angeklagten wit dem Bedrohen
»orgelnden werden, daß im Falle ihre» AuS-
bleiben- da» Urtheil nach dem Ergebniß der
Untersuchung werde grsällt werden.

Konstanz, den 30 . Januar 1879.
Großh . Kreis - and Hosgericht.

Strafkammer .
Stein .

Nothweiler .
H .58. Nr . 4400 . Freibnrg .

I . U. S .
gegen

Johann Ga ul rapp von
Shönau und Johann Cartu »
von Duisburg ,

» wegen schweren Diebstahl».
Johann LortuS , Maler vsn Duisburg ,von mittlerer Statur , mit dunkelblonden

langen Haaren , grauen Augen, braunen An-
genbropen, ziemlich großer Nase, mit hell¬
grauem Rock und schwarzem weichem Filz -
Hut bekleioet, ist angeschuldigt, in der Rocht
vom 8./9. Dezember v . I . in der Wirth¬
schast „Sucher " dahier in Gemeinschaftmit
Johann Gaul rapp , welcher dahier ver¬
haftet ist , mittelst Einbruch» 110 M . ent¬
wendet zu haben.

Johann Co rt nS wird aufgefordert, sich
binnen 14 Tagen

dahier z« stilles , indem sonst nach dem Er -
gebaiß der Untersuchung da» Urtheil würde
gefällt werden.

Freibnrg , den 29 . Jannar 1879.
Broßb . bad . Amtsgericht

B u i s s o n.

Nr . 591 . Waldlrr ch I . U.S . geqen Wehrmann Wilhelm Trenkle
von Dach wegen unerlaubter Auswande¬
rung . Wehrmonn Wilhelm Trenkle von
Aach ist beschuldigt, unerlaubt auSgewau-
dert zu sein. Derselbe wird gemäß 8 360
Z. 3 R .S «.G . und der §8 342 und 346 der
St .P O . aufgefordcrt, sich binnen 4Wo »
chen dahier zu stellen , ansonst nachdem
Ergebniß der llntersnchmig da » Erkenntnißwird gefällt werden.

Waldkirch, den 23 . Jannar 1879 .
Großh . bod. Amtsgericht.

S P e r i.
BerweistmgsbeschlSffe.

G .997 . R .Rr . 1084 . Konstanz In
A.S . gegen Gustav Rheinboldt juug von
Reuthehaf and dessen Bruder Karl Rhein -
boldt (Gustav'» Sohn ) von Baden-Baden
wegen Betrog », wurde heute beschlossen :

ES seien die Genannten unter der
Beschuldigung, daß sie gemeinschaft¬
lich in der Absicht , sich rechtswidrig«
BerwögenSvortheil « j« verschaffen,
durch Vorspiegelung falscher und Un¬
terdrückung wokrer Thatsocheu, den
Kommissionär Franz Alois Eisen -
Hauer in Baden - Baden in den Jah¬
ren 1875 und 1876 in Jrrthnm »er-
setzt « ad zur « oSbezahlua, von vier
Da - lehev, iw Betrag « von zusammen
448 Mt . 8 Ps . . verleitet haben, ans
Grund der 88 263 . 47 . 74 de»
R St .G .B . wegen mehrfachen Be¬
trug » ia Anklagestand zu versetze»
uud tiefe Sache gemäß 88 17 u. 26
Ziff I der G B .G , « n . 16 n . 17 de»
da» , « ins .« es. vom 23 . Dezember
1871 uud § 209 der St .P O . zur
» burtherlung an die Strafkammer
de» diesseitigen Gerichtshof» zu »er«
weisen.

Die » wird dem flüchtigen Angeklagten
Karl Rheinboldt hiermit eröffne«.

Konstanz, de» 25 Januar 1879 .
Großh . bad. « reis- und Hosgericht.

RalhS - u. Anklagekawmer.
Preftinari .

Nothweiler .
H .32 . Nr . 404. Mannheim

I . U . S .

Emil Sch ä? ?^ « von Aul¬
fingen,

wegenDiebstahl» ». Betrug .
Nach Ansicht de» 8 SS der Gericht»»« .

saHuo, Art . 15 — 17 de« « inf .Ges . »n»
R .Str .G .B . ond der 88 20S Ziffer 5 nutz
207 der Str .Pr .Ordg . wird

erkannt :
Emil Schäufele « oa Anlfin -

ge » , ledig, 2b Jahre alt , normal»
Lehr « ,

sei unter der Aaschnldignug:
I . am 17 . August v. I ». in « arlrrnhe

dem Otto Erdin daselbst 1 Ueber -
zieher , 1 Bucktkivanzng , 1 Rohr¬
stack. 1 Wörterbuch , 1 Strohhnt , 1
Hemd und 1 Paar Stiesel , im Ge-
sammtwerth « von 120 M ., in der Ab¬
sicht rechtswidrig« Zueignung « eg-
aenommeo. und

2. in der Abficht, sich einen rechttwidri -
genBerwögeaidvorttzeUzu verschaffe «,am 12 . Juli v. IS . dem Lehr« Wil -
Helm Ritter in Feudenheim dar
falsch« Barspiegelnngen hiufichtli .seiner persönlichen und Erwerb »-
Verhältnisse zur Uedrrlassang eine»
schwarzen Anzug» , eines Hemde»,eine» Filzhute » «ad eine» Regen¬
schirme », im Gesawmtwrrthe von 68
M ., vrrlriirt zu haben»

wrgeu DiebstchlS »nd Beirug » nach 88 74,242 und 263 de» R .Str .G B. in Anklâ -
stsnd zu versetze» ond zur Abartheilang var
die Großh . Strafkammer dahiep : z«
Verweises .

Dieser wird dem flüchtigen Angeklagte«
hiermit eröffnet.

Mannheim , den 23 . Januar 1879.
Großh . bad. Kreis - und Hosgericht .

RathS - und Auklagekamm« .
G u y e r .

Heinrich .

Berm Bekauütmachrmge » .

D .S86. 2. Nr . 83. Reo che «.

Lu » dem Dowöneuwald Mührigwald ,
Schlag Nr . 24, versteigern wir wit Vorg-
frist bik 1. Oktober d. I . am

Mittwoch den 5 Februar d. I .
Eichenstamwholz: 1 Stück I.Kl«fse , 5 Stäck
II . Kl.. 11 Stück Hl . Kl. . 8 Stück IV . Kl,46 Eschen , 12 Erlen . 13 Hainbvchen, 2 « ir -
ken und 40 eschene Wagnerftangea .

Hiersnf : 1750 buchene , 850 eichene,19400 gemischte Wellen n . 6 Loose Schlag -
raum .
Donnerstag den 6 . Febrnar d. I .
19 Ster eichene» Nutzscheitholz , 78 St «
buchenes, 178 St « eichene » und 180 St «
gemischterScheitholz . 16 Ster buchene », 57
Ster eichene» , 963 Ster gewischte » Prügel¬
holz und 88 Ster äspeueS — znr Popi « -
bereitnog geeignete » - Rollenholz .

Zusammenkunft in d« Grafischen Vier -
branerei in Renchen, jeweils Margen » 9
Uhr.

Renchen, den 20. Jannar 1879.
Großh . bod. BezirkSsorstri.

v. B o d m a n.

Druck « nd Verlag der G . Braun ' sche » Hosdnchdrockerri .
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